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Top Nr. 1.2 
 
 
Betreff 

 
PAF 31 Zustandsbewertung zwischen Stadtgrenze Geisenfeld und Landkreisgrenze; 
Planungsleistungen im Rahmen einer Vorstudie auf Antrag der Stadt Geisenfeld (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
Mit Ratifizierungsdatum vom 18.12.2018 legte die Stadt Geisenfeld dem Landkreis Pfaffenhofen 
einen Ausbauantrag (siehe Anlage) für die PAF 31 vor. 
Der Ausbauantrag bezieht sich auf die Projektierung eines gemeinsamen Geh- und Radweges. 
Im Weiteren zeigt sich nach Beurteilung durch den kreiseigenen Tiefbau der Straßenzustand 
als sanierungsbedürftig. 
Basierend darauf soll, im Zusammenhang mit einer ersten qualitativen Radwegeplanung, auch 
die grundsätzliche Überprüfung der PAF 31 auf der möglichen Länge des Radweges zur Erhal-
tung des Anlagevermögens und der zukunftsfähigen Ausgestaltung durchgeführt werden. 
 
Die Realisierungsmöglichkeit der Radwegeverbindung mit der grundsätzlichen Überprüfung der 
PAF 31 auf Länge des möglichen Radweges wird im Rahmen einer qualifizierten Vorstudie er-
arbeitet. 
 
Die Vorstudie wird in ihren Fragestellungen Bezug auf eine mögliche nachfolgende Ingenieur-
bürobeauftragung nehmen, so dass an der Stelle das Erarbeitete kostenneutral einfließen kann. 
 
 



2 

 
Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von          € 

 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
1.  Der BVA stimmt dem Ausbauantrag zu. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Vergabe von Planungsleistungen im Rahmen einer 

Vorstudie vorzubereiten. 
 
 
 
 
Anlage: 
1 Grundsatzbeschluss 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Arthur Kraus 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Martin Wolf 
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